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über 1906 einen nicht zu unterſchätzenden Fortſchritt , zumal
der Reichstag Richtlinien für eine Cöſung auf praktiſchem
Wege aufſtellte und annahm . ( Siehe 4. RKapitel . )

3. Das Studentenduell .

Die ſog . ſtudentiſchen Duelle oder Menſuren erfahren
in den weiteſten Rreiſen nicht jene Beurteilung , die man

dem Duell angedeihen läßt ; man ſieht ſie als harmloſe
Waffenſpiele , Fechtübungen , Rörperpflege und als einen

weſentlichen Teil des Studententums an ; ſie ſeien auch

ganz ungefährlich und der akademiſchen Jugend als Mittel

zur Erlangung perſönlichen Mutes und ritterlichen Sinnes

wohl zu gönnen . Eine ſolche milde Huffaſſung rechtfertigen
aber die Menſuren nicht , vollends nicht in ihren Ronſe —

quenzen . Zunächſt iſt es ſchon ein innerer Widerſpruch , die

Gefahren der ſtudentiſchen Duelle zu leugnen oder als

gering hinzuſtellen und gleichzeitig dieſe als zur Erlangung

ritterlicher Geſinnung unentbehrlich zu bezeichnen ; bei

einem völlig gefahrloſen Kampfe kann doch der Mut keine

Stärkung erfahren . Tatſächlich aber ſind die Menſuren gar

nicht ſo ungefährlich . Sodann richten die Menſuren mit

ihrem ebenſo ſchwammigen wie wiederum ſtarren Begriff
der Satisfaktionsfähigkeit eine Scheidewand im geſellſchaft⸗

lichen Leben auf , ſind die Quelle unberechtigten hochmutes
und die Urſache der „ Holzereien “ und „ Rempeleien “ und

anderen Unfuges , der ernſten jungen Männern fremd ſein

ſollte . Ein Staatsanwalt oder Richter , der mit zerhauenem

Geſicht Angeklagte wegen Rörperverletzung anklagen oder

verurteilen ſoll , nimmt ſich ſtets wie ein hohn aufs Geſetz
aus . Endlich aber ſind dieſe Menſuren die fruchtbare Vor⸗

ſchule des Duells im ſpäteren Leben und ſchon darum prin⸗
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zipiell zu verwerfen . Der Beweis hierfür wird am beſten
erbracht durch die Satzungen des Röſener 8 . C. , der alle

Korps umfaßt . Nach deſſen Organiſationsbeſtimmungen
muß jedes Mitglied einen feierlichen Schwur leiſten , daß
es die Beſtimmungen des S. C. nach allen Richtungen be⸗

folgen wird ( § 20) . Im 8 46 der Organiſation werden die

Sunktionen beſtimmt , die das präſidierende Rorps auszu⸗
führen hat , und hier wird unter Nr . 16 des 8 46 geſagt , es
habe den Piſtolenkaſten in Verwahrung zu nehmen . „ Der
Piſtolenkaſten ſpielt in dem S. C. ungefähr dieſelbe Rolle
wie die Bundeslade bei den alten Juden , er iſt das Aller⸗

heiligſte , wurde einmal nicht unzutreffend im Reichstage
geſagt . Im 866 wird mit deutlichen Worten der Duell⸗

zwang ausgeſprochen . Dort heißt es : „ Als Kläger vor
dem S. C. kann auftreten jeder hieſige oder auswärtige
Student , ſobald er nicht im perpetuellen Verruf iſt , dem

unbedingten Duellzwang huldigt und ſein Ehrenwort
gibt , ſich den Husſprüchen des 8 . C. unterwerfen zu wollen . “

Im § 124 heißt es : „ Nach jeder offenbaren Beleidigung
muß eine §orderung folgen . “ In 8 125 lieſt man : „ Jeder
kann in eigener Perſon unmittelbar nach der Beleidigung
fordern . Geſchieht dies nicht , ſo muß die Forderung inner⸗

halb dreier Tage durch einen Dritten erfolgen . Unterbleibt

dies , ſo kann der Beleidiger den Beleidigten daran erinnern .

Erfolgt dennoch binnen dreier Tage keine Sorderung , ſo
tritt auf Klage beim 8. C. Seigheitsgang ein , im Falle
nicht triftige Entſchuldigungsgründe vorhanden ſind . Im
übrigen gelten hier dieſelben Beſtimmungen , die in Ab⸗

ſchnitt 5 für Koramation feſtgeſetzt ſind . “ Der § 129 ent⸗

hält Vorſchriften für die Friſten für das Duell . In den

88 174 und 175 werden weiter ausführliche Beſtimmungen
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über das Piſtolenduell gegeben . Der § 190 handelt von

der Forderung auf Barriere , der § 192 von der Beſchaffung
der Paukpiſtolen . Er lautet wörtlich : „ Der S. C. hat für

die Paukpiſtolen zu ſorgen und zugleich eine paſſende

Kugelform und Pulvermaß zu ſtellen . “
Wenn man in dieſem Zuſammenhang die Menſuren

und Studentenduelle betrachtet , dann ſind ſie nicht mehr

harmloſe Spielereien , ſondern ſie ſind die Urſache , warum

der Duellunfug noch ſo ſtark in bürgerlichen Kreiſen herrſcht

und den Kampf gegen das Militärduell erſchwert .

Die Kirche hat auch mit Recht nie einen Unterſchied

zwiſchen dem Studentenduell und den anderen Duells ge⸗

macht und alle Strafen , die für letztere feſtgeſetzt ſind ,

treffen auch die Teilnehmer an erſterem . kls im Jahre

1885 ein Innsbrucker Univerſitätsprofeſſor in öffentlicher
Rede den ſtudentiſchen Menſuren das Wort ſprach , haben

ſämtliche Tiroler Biſchöfe unterm 29 . November 1885 fol⸗

genden Proteſt erlaſſen : „ Wir Landesbiſchöfe halten uns

für verpflichtet , im Intereſſe des chriſtlichen Moralgeſetzes ,

welches ebenſo wie das Dogma unſerer Obhut anvertraut

iſt , ſowie im Intereſſe der Eltern vieler ſtudierender Jüng⸗

linge und dieſer ſelbſt gegen dieſe Enuntiation Proteſt ein⸗

zulegen , damit nicht unſer Stillſchweigen die Meinung er⸗

wecke , als billigten wir öffentlich , und zwar vor einer

großen Verſammlung ausgeſprochene Grundſätze , welche
dem göttlichen , kirchlichen und ſelbſt dem ſtaatlichen Geſetze

widerſtreiten . Die ſtudentiſchen Menſuren ſind keineswegs

als bloße Fechtübungen und Rampfſpiele aufzufaſſen , ſie

werden vielmehr nicht nur von Moral⸗ , ſondern auch

Straftechtslehrern und Gerichtshöfen geradezu unter

den Begriff des Duells ſubſumiert , von dem ſie
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ſich nur in unweſentlichen Punkten unterſcheiden . Aber

ſelbſt abgeſehen von dieſer Frage , ſind und bleiben die

Menſuren vor dem Sittengeſetze immer verwerflich

und ſündhaft , weil es dabei nicht nur ſtets auf Ver⸗

wundungen abgeſehen iſt, ſondern auch , weil die Kämpfen⸗

den ſelbſt ihr Ceben der Gefahr ausſetzen , ganz vorzüglich
aber , weil durch dieſelben der immer weiter um ſich grei⸗

fenden Duellmanie mächtig Vorſchub geleiſtet wird . “

So konſequent hier die Kirche vorgeht , ſo kann man

dies nicht von der ſtaatlichen Geſetzgebung ſagen ; ſie be⸗

ſtimmt über die Menſuren gar nichts , ſo daß ſowohl die

vorſchriften über den Zweikampf wie über die Rörper⸗

verletzung Unwendung finden könnten . Aber die Rechts⸗

pflege unterläßt es in recht vielen Fällen , gegen das

Studentenduell einzuſchreiten , obwohl es ihr in den aller⸗

meiſten Fällen möglich wäre , dieſe zu verhindern oder die

Teilnehmer an demſelben gerichtlich zu verfolgen , zumal

dieſelben die Zeichen der Geſetzesmißachtung noch prahlend

zur Schau tragen . Das Reichsgericht erwies ſich auch

hier als Stätte für Weiterbildung des Rechts ; denn der

3. Strafſenat hat am 2. Juni 1880 deutlich ausgeſprochen ,

daß das Studentenduell unter die Strafvorſchriften gegen

den Zweikampf und daß der Schläger unter die „ töd —

lichen Waffen “ falle ; es genüge , daß „ der Tod mit der

wWaffe herbeigeführt werden kann , d. i. daß die Waffe

bei ihrer herkömmlichen klnwendung zur herbeiführung

tödlicher Verletzungen geeignet iſt “. Ein Weiteres iſt aus

dem Begriff „tödlich “ nicht zu folgern , insbeſondere iſt

nicht erforderlich , daß die Beibringung tödlicher Verletzungen

die nächſte Beſtimmung der Waffe und die regelmäßige

Folge ihrer herkömmlichen Anwendung ſei . Eine „töd —
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liche Waffe “ iſt vielmehr begrifflich ſchon dann vorhanden ,
„ wenn die Waffe bei ihrer herkömmlichen Anwendung töd⸗

liche Verletzungen herbeizuführen geeignet iſt “. Am

22. 5 Sebruar 1882 hat derſelbe 5. Strafſenat erklärt ,
daß die Ausfechtung einer Menſur , bei der ein Student

„mittelſt eines geſchliffenen Schlägers körperlich verletzt “
wurde , kein Zweikampf ſei , da durch die angewendeten
Schutzmittel jede Lebensgefährdung ausgeſchloſſen geweſen
ſei ; darum falle das ganze Delikt nicht unter die Vor⸗

ſchriften über den Zweikampf , wohl aber unter die Straf⸗
beſtimmungen über Rörperverletzung und Cötung ; es ſei
ganz klar , „ daß die hier fraglichen RKörperverletzungen und

Cötungen lediglich den hierfür gegebenen allgemeinen
Strafvorſchriften unterliegen “ . Wie ſchnell würden die

Menſuren verſchwinden , wenn gegen alle Studenten ge⸗
mäß dieſem Urteil vorgegangen würde ! Der 1. Strafſenat
nahm in ſeinem Urteil vom 10 . Juni 1882 . die beiden ge⸗
nannten Urteile in ſein Erkenntnis auf . Die vereinigten
Strafſenate hatten am 6. März 1885 ſich wiederum mit
dem Studentenduell zu befaſſen ; in dem vorliegenden
Salle war der eine Student bei einer „ Paukerei “ an der

Wange leicht verletzt worden ; das Landgericht Fürth ſprach
den Ungeklagten wegen Dergehens des Zweikampfes frei ,
verurteilte ihn aber wegen Rörperverletzung ; der verletzte
Student ging ſtraflos aus , da nur ein ſtrafloſer Berſuch der

Rörperverletzung vorliege . Der Staatsanwalt legte Re⸗

viſion ein , da es ſich um einen Zweikampf gehandelt habe.
Die gebrauchten Studentenſchläger ſeien tödliche Waffen .
Das Reichsgericht gab der Reviſion ſtatt ; denn die Schutz⸗
vorrichtungen könnten wohl die tödliche Wirkung der

waffen für den Duellanten aufheben , aber die Eigenſchaft
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der Waffe ſei dadurch nicht verändert , auch nicht die

„Möglichkeit der ſchwerſten körperlichen Verletzungen “.
Somit hat das Reichsgericht klar entſchieden , daß die
Studenten menſuren den Zweikampfſtrafen des Straf⸗
geſetzbuches zu unterſtellen ſeien . Das Neichsgericht iſt
nicht in die Cage gekommen , dieſen Standpunkt in weiteren
Entſcheidungen feſtzuhalten , weil die Staatsanwaltſchaft ,
obwohl ſie nach 8 152 der Strafprozeßordnung wegen aller
gerichtlich ſtrafbaren und verfolgbaren Handlungen einzu⸗
ſchreiten hat , dem Erkenntniſſe des höchſten deutſchen Ge⸗
richtshofes zum Crotz der weiteren Strafverfolgung der

Studentenmenſuren ſich enthalten hat.
So muß man konſtatieren , daß die Wurzel des Duell⸗

übels heute bei den Studenten und Reſerveoffizieren ſitzt ,
daß aber auch dieſe Wurzel ausgeriſſen werden könnte ,
wenn in den Offizierskreiſen das Duell einfach durch ein

Machtwort des Kaiſers verboten würde .

VVV
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